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Bregenz, am 11. August 2023 

 

Kundmachung 
 

über die Verordnung über die Aufhebung der Schonzeiten im Bereich des flächenwirtschaftlichen Projektes 
Schoppernau-Schattseite für die Jagdjahre 2023/2024 bis 2028/2029 

 

Gemäß § 66 Abs. 3 des Jagdgesetzes, LGBl.Nr. 32/1988 in der geltenden Fassung, wurde der Entwurf über die Verordnung 
über die Aufhebung der Schonzeiten im Bereich des flächenwirtschaftlichen Projektes Schoppernau-Schattseite für die 
Jagdjahre 2023/2024 bis 2028/2029 samt allgemein verständlichem Erläuterungsbericht (Antrag und Gutachten) auf der 
Homepage der Bezirkshauptmannschaft Bregenz (Fundstelle: https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/aktuelle-
veroeffentlichungen) veröffentlicht. 

 

Bis zum 11. September 2023 können natürliche und juristische Personen sowie deren Vereinigungen, Organisationen oder 
Gruppierungen, insbesondere auch Organisationen zur Förderung des Umweltschutzes, zum Entwurf schriftlich Stellung 
nehmen und bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz, Bahnhofstraße 41, A-6900 Bregenz, nach Terminvereinbarung, 
während der Amtsstunden in den Entwurf Einsicht nehmen. Menschen mit schwerer Sehbehinderung wird der Entwurf auf 
Verlangen erläutert. 

 

Der Bezirkshauptmann 

Mag. Ingomar Wetzlinger 
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